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RUNDENWETTKAMPFORDNUNG ( Stand 2013 ) 
 

1. GELTUNGSBEREICH 

   Diese Rundenwettkampfordnung ist für die Austragung von Rundenwettkämpfen und        

   Ligawettkämpfe des Schützenkreises Zeven gültig. 

   Es gilt die jeweilige Ausschreibung des Schützenkreises Zeven sowie die Liga Ordnung Bezirk     

   Elbe Weser und die Sportordnung DSB. 

 

2. EINTEILUNG 

   Für die Rundenwettkämpfe innerhalb des Schützenkreises Zeven gelten folgende  

   Einteilung: Kreisklasse ab Schützen-/Damenklasse 

   Schüler / Jugend / Junioren m / w in der Einzelwertung getrennt 

 

3. STARTBERECHTIGUNG 

   Es dürfen nur Mannschaften an den Rundenwettkämpfen des  

   Schützenkreises Zeven teilnehmen, die nicht an den Ligawettkämpfen übergeordneter 

   Verbände ( Kreisliga, Bezirks- Landes- und Bundesliga teilnehmen ). 

   Ein Verein kann mit mehren Mannschaften vertreten sein. Startet ein Verein mit 

   mehreren Mannschaften, darf er die Schützen nicht unter den Mannschaften austauschen. 

   Jeder Schütze gehört in die Mannschaft, in der er seinen ersten Wettkampf bestreitet. 

   Bei Sportlern, die Mitglied in mehreren Vereinen sind, gelten die Angaben im Wettkampfpass. 

   In den Ergebnislisten sind vor Beginn des Wettkampfes die Schützen mit genauen 

   Geburtsdatum einzutragen. 

 

4. TERMINE 

    Zur Durchführung der Rundenwettkämpfe beschließt der Sportausschuss des  

    Schützenkreises Zeven einen Terminplan. 

    Die Reihenfolge der Austragungsorte wird vom Staffelleiter festgelegt. 

    Pro Durchgang wird ein Wettkampftag laut Terminplan festgelegt. Die Wettkampftage 

    Können mit Zustimmung aller beteiligten Mannschaften innerhalb des Terminplanes 

    Verlegt werden. Von jeder neuen Festsetzung ist der Staffelleiter zu unterrichten. 
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5. DURCHFÜHRUNG 

    Die gastgebende Mannschaft ist Ausrichter des Wettkampfes. Sie Stellt die Lizensierte 

    Schießleitung und die Schießaufsicht, sowie Scheiben und bereitet Ergebnislisten für alle 

    Mannschaften vor. Die Streifenscheiben sind elektronisch auszuwerten. 

    Die Ergebnislisten sind von der gastgebenden Mannschaft innerhalb von 3 Tagen an den  

    Staffelleiter zu senden. Später eingehende Listen müssen nicht gewertet werden. 

    Die Schusszahl beträgt 20/30/40 Schuss, LG 1 Schuss pro Spiegel. 

    LP 5 Schuss pro Scheibe. 

    Ein Nachschießen ist nicht erlaubt. 

    Ein Vorschießen ist nur in Ausnahmefällen möglich. 

 

6. AUF- UND ABSTIEG      

    Die ersten der jeweiligen Kreisklassen / Staffel steigen in die nächst höhere 

    Klasse / Staffel auf. Die letzte Platzierte Mannschaft steigt ab. 

 

7. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

    Die Staffelleiter werden durch den Kreissportleiter eingesetzt. 

    Meinungsverschiedenheiten sollen nach sportlichen Gesichtspunkten an Ort und Stelle 

    Ausgeräumt werden. 

    Über Proteste entscheidet die Sportleitung des Schützenkreises Zeven. Proteste müssen 

    Innerhalb von 3 Tagen, nach dem Wettkampf, bei dem Staffelleiter schriftlich vorliegen. 

    Diese Rundenwettkampfordnung tritt ab sofort in Kraft und ersetzt alle bisherigen 

    Wettkampfordnungen des Schützenkreises Zeven. 

 

 

 

    Kreissportleiter Ton Hak 


